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Steuerrecht
Dienstleistungen zwischen steuerbegünstigten Konzerngesell-
schaften

Krankenhäuser sind häufig in Konzernstrukturen organisiert. 
Steuerliche Besonderheiten bei der Gestaltung von Leistungs­
beziehungen zwischen Konzerngesellschaften sind dabei regel­
mäßig zu beachten, wenn zu einem solchen Konzern sowohl 
steuerbegünstigte „gemeinnützige“ Gesellschaften im Sinne der 
§§ 51 ff. AO als auch steuerpflichtige (Service-)Gesellschaften 
gehören. Die im Zusammenspiel zwischen steuerbegünstigten 
Gesellschaften und steuerpflichtigen (Service-)Gesellschaften 
auftretenden gemeinnützigkeitsrechtlichen Risikobereiche sind 
in der Regel in derartigen Konzernen zumindest grundsätzlich 
bekannt. Doch auch bei Leistungsbeziehungen zwischen zwei 
steuerbegünstigten Konzerngesellschaften besteht eine Vielzahl 
von gemeinnützigkeitsrechtlichen „Problemfeldern“. So kann 
bereits die Anschaffung oder Gründung einer steuerbegüns­
tigten Gesellschaft durch eine andere steuerbegünstigte Gesell­
schaft – insbesondere in Bezug auf das Gebot der zeitnahen 
Mittelverwendung – problematisch sein.1) Aber auch bei bloßen 
Leistungsbeziehungen zwischen steuerbegünstigten Konzern­
gesellschaften gilt es, die steuerlichen Rahmenbedingungen zu 
beachten. Zu einigen wesentlichen Aspekten im Zusammen­
hang mit der gemeinnützigkeitsrechtlichen und ertragssteuer­
lichen Behandlung von verbilligten und unentgeltlichen Leis­
tungen zwischen steuerbegünstigten Konzerngesellschaften hat 
jüngst die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD 
NRW) Stellung genommen.2)

Aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht sind demgemäß alle 
unentgeltlichen oder verbilligten Leistungen, die nicht für den 
ideellen Bereich oder einen Zweckbetrieb erfolgen, grundsätz­
lich problematisch.
Die OFD NRW hat nunmehr klargestellt, dass gegen Entgelt er­
brachte Leistungen wie zum Beispiel IT-, Buchführungs- oder 
Geschäftsführungsleistungen bei der leistenden Körperschaft in 
der Regel einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe­
trieb begründen, unabhängig davon, wer Empfänger der betref­

fenden Leistungen ist. Ein steuerbegünstigter Zweckbetrieb 
kann allenfalls unter den allgemeinen gesetzlichen Vorausset­
zungen dann vorliegen, wenn die erbrachten Leistungen auch 
der Erfüllung eigener steuerbegünstigter Zwecke des Leisten­
den dienen.3) Bei klassischen administrativen Leistungen, wie 
zum Beispiel den oben genannten, ist dies allerdings meist 
nicht der Fall. Derartige Leistungen unterliegen damit in der 
Regel der Ertragssteuerpflicht. Werden solche Leistungen zwi­
schen zwei Konzerngesellschaften verbilligt erbracht, greifen 
zudem die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung 
(vGA), mit der Folge, dass ein eventueller Unterschiedsbetrag 
zwischen dem vereinbarten und einem marktüblichen Entgelt 
gewinnerhöhend hinzuzurechnen ist. Die OFD NRW führt inso­
fern ausdrücklich aus, dass im Rahmen eines steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs die Erhebung eines Gewinn­
aufschlags zu erfolgen hat. 
Brisant ist dies vor dem Hintergrund, dass der Bundesfinanzhof 
(BFH) in der Vergangenheit bereits entschieden hat,4) dass nicht 
nur offene, sondern auch verdeckte Gewinnausschüttungen im 
Sinne von § 8 Absatz 3 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) 
zu einer gemeinnützigkeitsschädlichen Gewährung von Ge­
winnanteilen führen. Sind die Voraussetzungen einer vGA im 
steuerpflichtigen Bereich gegeben, so indiziert dies demgemäß 
bei einer steuerbegünstigten Körperschaft eine gemeinnützig­
keitsschädliche Zuwendung im Sinne des § 55 Absatz 1 Nr. 1 
AO.
Eine begünstigte Zuwendung zu steuerbegünstigten Zwecken 
nach § 58 Nr. 2 AO zwischen zwei steuerbegünstigten Körper­
schaften ist in diesen Fällen nach Ansicht des ehemaligen ersten 
Vorsitzenden des 1. Senats des BFH nicht möglich, weil eine 
vGA beim Leistungsempfänger nicht von vorneherein zweckge­
bunden sei.5) Denn der auf Seiten des Empfängers entstehende 
Vorteil des vermiedenen Mittelabflusses sei einer Bestimmung 
„zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken“ nicht zu­
gänglich.
Unseres Erachtens muss demgegenüber eine vGA auch gezielt 
zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken möglich sein. 
Denn Voraussetzung für das Vorliegen einer vGA ist, dass eine 
Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb der gesell­
schaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil 
zuwendet und diese Zuwendung ihren Anlass oder zumindest 
ihre Mitveranlassung im Gesellschaftsverhältnis hat.6) Die 
(Mit-)Veranlassung eines Vermögensvorteils durch das Gesell­
schaftsverhältnis erfordert nach unserem Verständnis in der Re­
gel eine bewusste Entscheidung über die Zuwendung eines Vor­
teils durch das zugrundeliegende Rechtsgeschäft (zum Beispiel 
verbilligte Miete). Eine solche Entscheidung kann damit durch­
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aus mit dem konkreten Ziel einer begünstigten Zuwendung zu 
steuerbegünstigten Zwecken gewährt werden und damit zweck­
gebunden im Sinne des § 58 Nr. 2 AO sein. Entscheidend hier­
für sind die Motive des Zuwendenden bei Abschluss des die 
vGA begründenden Rechtsgeschäftes im Einzelfall.7)

Daher wird man bei Zuwendungen an steuerbegünstigte Kör­
perschaften – anders als bei Körperschaften öffentlichen Rechts 
– grundsätzlich unterstellen können, dass diese zur Verwen­
dung für steuerbegünstigte Zwecke erfolgen. Denn gemäß § 55 
Absatz 1 Nr. 1 S. 1 AO dürfen diese ihre Mittel ohnehin aus­
schließlich für satzungsmäßige steuerbegünstigte Zwecke ver­
wenden. Die bloße Tatsache, dass keine ausdrückliche Rege­
lung zwischen den Parteien über die Verwendung des ersparten 
Entgelts getroffen wurde, lässt damit noch nicht den Schluss 
zu, dass die Zuwendung nicht zweckgebunden für steuerbe­
günstigte Zwecke erfolgt. Etwas anderes kann nur gelten, wenn 
ausnahmsweise konkrete Hinweise auf eine drohende unzuläs­
sige Mittelverwendung vorliegen.
Würde man die Argumentation des BFH in Bezug auf Körper­
schaften öffentlichen Rechts auf (andere) steuerbegünstigte 
Körperschaften übertragen, hätte dies zur Folge, dass Leistun­
gen zwischen steuerbegünstigten Konzerngesellschaften, die 
nicht unmittelbar der Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke 
dienen, zu verbilligten Entgelten grundsätzlich gemeinnützig­
keitsschädlich wären. Unschädlich wäre es aber wohl unstreitig 
auch weiterhin, wenn dieselben Leistungen vollentgeltlich er­
bracht würden und zugleich eine ausdrückliche Zuwendung 
für steuerbegünstigte Zwecke vom Leistungsempfänger an den 
Leistenden erfolgen würde. Es erscheint wenig nachvollzieh­
bar, dass diese Leistungsbeziehung durch die bloße Abkürzung 
des Zahlungsweges gemeinnützigkeitsschädlich werden soll. 
Die vom BFH entschiedene Nicht-Anwendbarkeit des § 58 Nr. 2 
AO bei vGA an Körperschaften öffentlichen Rechts ist damit 
unseres Erachtens nicht ohne Weiteres auf (andere) steuerbe­
günstigte Körperschaften übertragbar.
Selbst bei Anwendung dieser strengen BFH-Rechtsprechung 
würden deren Folgen aber in der Praxis dadurch abgemildert, 
dass die Finanzverwaltung verdeckte Gewinnausschüttung re­
gelmäßig auch dann als gemeinnützigkeitsrechtlich unschäd­
lich akzeptiert, wenn eine Verwendung der Zuwendungen für 
steuerbegünstigte Zwecke tatsächlich nachweisbar ist.8) Der 
Nachweis der tatsächlichen Verwendung der zugeflossenen 
Mittel kann sich in der Praxis jedoch schwierig gestalten. 
Erfreulicherweise hat die OFD NRW zugleich auch klarstellt, 
dass bei einer vollständig unentgeltlichen Leistungserbringung 
zwischen steuerbegünstigten Körperschaften mangels Einnah­
menerzielungsabsicht ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
nicht vorliegt und eine solche Tätigkeit damit auch nicht er­
tragssteuerrelevant ist. Auch verbilligte oder unentgeltliche 
sonstige Leistungen einer Muttergesellschaft an Tochter- oder 
Enkelgesellschaften sind, wie die OFD NRW ausführt, mangels 
Einlagefähigkeit keine verdeckten Einlagen im Sinne des § 8 
Absatz 3 Satz 4 KStG. Auch in diesen Fällen kommt es damit 
nicht zu ertragsteuerlichen Folgen.

Es bleibt festzuhalten, dass auch Leistungsbeziehungen zwi­
schen steuerbegünstigten Körperschaften stets sorgfältig auf 
ihre steuerlichen Folgen hin zu untersuchen sind. Soweit 
Dienstleistungen gegen Entgelt erbracht werden, sollte ange­
sichts der bestehenden BFH-Rechtsprechung auch zwischen 
steuerbegünstigten Konzerngesellschaften derzeit stets auf eine 
Marktüblichkeit der Entgelte geachtet werden. Anderenfalls 
muss schlimmstenfalls damit gerechnet werden, dass eine ver­
billigte Erbringung von Leistungen einer steuerbegünstigten 
Körperschaft, die nicht unmittelbar der Erfüllung von deren sat­
zungsmäßigen Zwecken dient, gegenüber Konzerngesellschaf­
ten – auch wenn diese ihrerseits steuerbegünstigt sind – als 
gemeinnützigkeitsschädliche Mittelverwendung angesehen 
wird.
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